
 

Merkblatt für Benutzer: 

 

1. Die Hausordnung ist für alle Besucher verbindlich. 

 
2. Das Haus und seine Einrichtungen sind sorgfältig zu behandeln. Schäden sind unverzüglich zu melden. Der 

Verursacher haftet für Schäden. Eltern haften für Ihre Kinder. 
 

3. Mit Rücksicht auf unsere Nachbarn bitten wir, unnötige Lärmbelästigung im Haus, auf den Freiflächen und den 
Zufahrtswegen zu vermeiden. 

 
4. Der Energieverbrauch sollte auf das notwendigste beschränkt werden. 

 Licht ausschalten 

 Fenster schließen 

 Gas- und Elektroherde ausschalten 

 Bei Küchenbenutzung 
o Kühlschrank ausschalten – Tür öffnen 
o Sämtliche Elektrogeräte ausschalten 

Beim Verlassen des Hauses bitte darauf achten! 

5. Im Heizraum befinden sich Reinigungsutensilien (Besen, Eimer, etc.). Bei Betriebsstörung der Heizungsanlage 

wenden Sie sich bitte an den zuständigen Verantwortlichen (Anlage 1 der Hausordnung) 
Die Heizung wird elektronisch gesteuert. Werden manuelle Veränderungen an den Heizkörpern 

vorgenommen, müssen diese beim Verlassen des Raumes wieder auf Stufe 1 gebracht werden. (Frostgefahr im 
Winter) 

 
6. Die Bestuhlung ist vom  jeweiligen Veranstalter selbst vorzunehmen. Er ist verpflichtet, am Ende der 

Veranstaltung Tische und Stühle gereinigt, am vorgesehenen Platz zu stapeln. Die Räume sind besenrein 

zu verlassen. Die Abnahme erfolgt am darauffolgenden Tag. 
 

7. Nach Benutzung der Küche ist diese wieder in aufgeräumtem Zustand zu verlassen. Fehlende oder 

beschädigte Gegenstände werden dem Veranstalter in Rechnung gestellt. Das Geschirr und Besteck ist nach 
Gebrauch zu spülen und   einzuräumen. 

 
8. Die Kirchengemeinde Ingerkingen haftet nicht für Diebstahl, Schäden und Verluste, die Besucher an Kleidung 

oder anderen Gegenständen entstehen. 
 

9. Dekorationen dürfen im Haus nicht angebracht werden. Das Einschlagen von Nägeln und Haken in Decken, 

Wänden, Türen oder sonstigen Einrichtungen ist nicht zulässig. 
 

10. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist das Rauchen im Haus nicht erlaubt. 

 
11. Bei Veranstaltungen an denen Jugendliche teilnehmen, ist auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu 

achten. 
 
Alle Besucher werden gebeten, die hier aufgeführten Punkte zu beachten. Zuwiderhandelnde können des Hauses 
verwiesen werden. Die Hausordnung ist im Gemeindehaus ausgelegt und kann auf der Homepage der Kirchengemeinde 
eingesehen werden.  
 
 
Kath. Kirchengemeinde  
St. Ulrich Ingerkingen 
 
Ingerkingen, 01.01.2019 

 


